
IllHalten Sie, geehrter Herr Präsident, und die Mitglieder 
des von Ihnen präsidierten Senats die Art der von den 
Nazibanden industriemäßig betriebenen Massenvernich
tung ganzer Bevölkerungsgruppen nicht für „grausam“ 
im Sinne des § 211 StGB? Muß ich in diesem Zusammen
hang wirklich an die Gaskammern der Vernichtungs
lager erinnern, in denen — wie Vieh zusammengepfercht 
— die Mutter, bevor sie selbst erstickt wurde, den To
deskampf ihres Kindes, der Ehemann den seiner Frau 
miterleben mußte — oder an die Opfer, die gezwungen 
wurden, sich in dem selbst geschaufelten Massengrab 
auf die Leichen ihrer ermordeten Angehörigen zu legen, 
um den Todesschuß zu erhalten?
Demgegenüber bliebe vielleicht der formalrechtliche 
Einwand, es könne zweifelhaft sein, ob ein Heinrich 
und seine Kumpane diese Begehungsformen der Morde 
in' ihren Einzelheiten gekannt haben. Wäre dem so, 
dann hätte, meine ich, der von Ihnen präsidierte Senat 
die Verpflichtung gehabt, diese Zusammenhänge durch 
die Vorinstanz aufklären zu lassen.
Aber mehr noch: War die Art, in der die Opfer dieser 
Massenvernichtungen an die Mordstätte gebracht wur
den, nicht „heimtückisch“ im Sinne des Gesetzes? 1st 
die symptomatische Tatsache nicht gerichtsbekannt, daß 
die Opfer der Massenmorde unter Vorspiegelung einer 
„Umsiedlung“, eines „Arbeitseinsatzes“ u. a. m. zu den 
Mordstätten gebracht wurden?
Schon insoweit widerspricht also die im Falle Heinrich 
erfolgte Einstellung des Verfahrens — gestatten Sie mir, 
Herr Präsident, dieses offene Wort — dem Gesetz, wo
mit auch die in der Bundesrepublik so weit gespannten 
Erörterungen über die generellen Folgen dieser Grund
satzentscheidung auf rechtlich unhaltbarer Grundlage 
beruhen.
Mit dem Ausdruck vorzüglichster Hochachtung bleibe 
ich Ihr stets ergebener

Friedrich Karl Kaul
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Herrn 30. Mai 1969
Prof. Dr. F. К. К а ul 
Rechtsanwalt und Notar
Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt!
Den Vorwurf, daß der Bundesgerichtshof das Zusam
menwirken eines Teilnehmers am Morde mit anderen 
aus einer Mittäterschaft zu einer Beihilfe „umfunktio
niere“, haben wir nach meiner Ansicht nicht verdient. 
Gerade der 5. Strafsenat hat in mehreren Fällen Schwur
gerichtsurteile, die eine Beihilfe angenommen hatten, 
mit der Begründung aufgehoben, daß es sich um Mit
täterschaft handele.
Zu Ihrer Frage, wie es sich bei der Heimtücke verhalte, 
überreiche ich Ihnen unser Urteil vom 14. Januar 1969 
— 5 StR 689/68. Dort ist entschieden worden, daß die 
Heimtücke bei dem damals festgestellten Sachverhalt 
nicht zu den besonderen persönlichen Umständen im 
Sinne des § 50 Abs. 2 (n. F.) StGB gehört.
Die Frage, ob Grausamkeit ein „tatbezogenes“ oder ein 
„täterbezogenes“ Merkmal ist, hat der Bundesgerichts
hof bisher nicht entschieden. Insbesondere gab die Straf
sache gegen Heinrich keinen Anlaß, sich hierzu zu 
äußern. Die von Ihnen, Herr Rechtsanwalt, erwähnten 
grausamen Begehungsformen lagen bei Heinrich nach 
den eindeutigen und erschöpfenden Feststellungen des 
Schwurgerichts nicht vor.
Zu Ihrer Unterrichtung erlaube ich mir weiterhin, einen 
Abdruck des von Ihnen kritisierten Urteils beizufügen. 
Mit dem Ausdruck vorzüglichster Hochachtung bleibe 
ich Ihr stets ergebener

Herrn 4. Juni 1969
Prof. Dr. Sarstedt 
Präsident des 5. Strafsenats 
des Bundesgerichtshofs
Sehr geehrter Herr Präsident!
Ich danke Ihnen für die Beantwortung meines Schrei
bens, deren Unverzüglichkeit wohl auch der von Ihnen 
empfundenen Notwendigkeit entspricht, das fragliche 
Urteil des von Ihnen präsidierten Senats zu erläutern, 
doch ist diese von Ihnen gegebene Erläuterung, sehr 
geehrter Herr Präsident, — ich bedauere, dies erklären 
zu müssen — unzulänglich.
Noch einmal: in diesem Zusammenhang kein Wort über 
die m. E. völkerrechtlich generell unzulässige Verjähr
barkeit nazistischer Kriegs- und Menschlichkeitsverbre
chen; kein Wort auch über die Problematik von Täter
schaft und Beihilfe und von Tat- oder Täterbezogenheit 
der „niedrigen Beweggründe“.
Ich konzentriere vielmehr meine Kritik darauf, daß in 
dem fraglichen Urteil gegen Heinrich die Mordmerk
male „grausam“ und „heimtückisch“ unberücksichtigt 
gelassen wurden. Ich nehme aus Ihrem Schreiben zur 
Kenntnis, daß der Bundesgerichtshof bislang noch keine 
Veranlassung fand, die Frage zu klären, ob das Mord
merkmal „grausam“ tat- oder täterbezogen ist, obwohl 
die von Ihnen im Falle Heinrich als „eindeutig und er
schöpfend“ bezeichneten Feststellungen des Schwur
gerichts bezüglich des angeblich Nichtvorliegens von 
Grausamkeit den im Sinne des BGH (Bd. 6 S. 292 ff.) 
offenkundigen Tatsachen über die Art der von den 
Nazis industriemäßig betriebenen Menschenvernichtung 
widersprechen.
Es ist für mich eine um so größere Genugtuung, aus 
Ihrem Schreiben ersehen zu können, daß wir bezüglich 
der Tatbezogenheit des Mordmerkmals „heimtückisch“ 
übereinstimmen.
Warum aber enthält das im Falle Heinrich ergangene 
Urteil kein Wort darüber, daß die Massentötungen, zu 
denen der Angeklagte „Beihilfe“ leistete, offenkundig 
heimtückisch waren? Warum ist darüber auch in Ihrem 
an mich gerichteten Schreiben kein Wort zu finden?
Meine Bemühungen, auf diese Fragen eine Antwort zu 
finden, wecken zu meinem Schrecken, verehrter Herr 
Präsident, in mir nur immer wieder die Erinnerung an 
die Drohung, mit der der Verteidiger Laternser im
1. Auschwitz-Prozeß das Schwurgericht in Frankfurt/M. 
von einer Verurteilung der SS-Mörder abzuhalten ver
suchte:

„Es wird der Tag kommen, an dem ein Richter der 
an ihn herangetragenen Zumutung, derartige Hand
lungen (d. h. nazistische Gewaltverbrechen) zu be
strafen, ein ,NeinV entgegensetzen wird.“

Hierin bestärkt mich nicht zuletzt die Eile, mit der un
ter Berufung auf die fragliche Entscheidung des von 
Ihnen präsidierten Senats das Westberliner Schwurge
richt die Verfahren gegen die Mörder aus dem Reichs
sicherheitshauptamt einstellte, ohne daß auch nur mit 
einem Wort — gleichfalls der Entscheidung im Falle 
Heinrich entsprechend — zu der Heimtücke Stellung ge
nommen wurde, mit der die ahnungslosen O p f e r  in die 
Mordstätten verbracht wurden.
Ist eine derartige — ich finde beim besten Willen keinen 
anderen Ausdruck — Verheerung des Rechtslebens 
wirklich zu verantworten?
In der Erwartung, daß Sie sich der Besorgnis, aus der 
diese Frage erwachsen ist, nicht verschließen werden, 
bleibe ich mit dem Ausdruck vorzüglichster Hochach
tung Ihr stets ergebener

Werner Sarstedt Friedrich Karl Kaul


